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Achtung: 31. Mai 2007 ist Abgabetermin für die Steuererklärung 2006

Presseinformation

Für viele Bürger ist der jährlich wiederkehrende Kampf mit den Steuerformularen eine lästige Pflicht. Viele wissen auch, dass die Abgabe der Erklärung an eine bestimmte Frist gebunden ist. Doch bis wann muss man eigentlich einreichen? Und gilt die Frist für alle? Diese Fragen beantwortet nachfolgend der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. aus Berlin.

Nach dem Gesetz sind Pflichtveranlagungen stets bis zum 31. Mai des entsprechenden Folgejahres beim Finanzamt einzureichen. Die Steuererklärung für 2006 ist somit bis zum 31. Mai 2007 abzugeben. Eine längere Bearbeitungszeit bis zum 31. Dezember 2007 gewährt der Fiskus den Steuerpflichtigen, die sich bei Vertretern der steuerberatenden Berufe (z.B. Steuerberater, Lohnsteuerhilfevereine) beraten lassen. Wer nicht abgeben muss, jedoch einen Antrag auf Veranlagung stellen möchte, kann sich dazu zwei Jahre Zeit lassen.

Doch wer ist erklärungspflichtig und wer nicht? 

Viele glauben, keine Erklärung abgeben zu müssen, weil keine Einnahmen aus einem Gewerbe oder selbständiger Tätigkeit erzielt wurden. Dies ist jedoch ein Irrtum. So ist bereits ein Arbeitnehmer, der im Laufe eines Jahres arbeitslos wurde und Arbeitslosengeld von mehr als 410 Euro bezogen hat, erklärungspflichtig. Dies gilt auch bei anderen Lohnersatzleistungen, wie Kranken-, Schlechtwetter- oder Mutterschaftsgeld bzw. Aufstockungsbeträge zur Altersteilzeit. Auch bei Eintrag eines Freibetrages auf der Steuerkarte verlangt das Finanzamt eine Steuererklärung. Wer gleichzeitig bei mehreren Arbeitgebern Lohn bezogen hat, kommt ebenfalls nicht am Fiskus vorbei. Das sind nur einige Beispiele, die Aufzählung ließe sich noch erweitern.

Nach Mitteilung des Verbandes bedeutet die Abgabe einer Erklärung jedoch nicht immer Steuern nachzahlen zu müssen. Im Gegenteil kann oft mit einer Steuererstattung gerechnet werden. Wer kein Geld verschenken will, kann sich im Rahmen einer Mitgliedschaft in einer der zahlreichen örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine beraten lassen. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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